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57. Bestellung von Leiterinnen und Leitern von Organisationseinheiten gemäß 
dem Organisationsplan der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck 

1. Das Rektorat der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck hat gemäß § 20 Abs 5 des 
Universitätsgesetzes 2002 in Verbindung mit § 8 Abs. 2 des  Organisationsplans mit Beginn 
am 1. 11. 2019  bis zum Ende der Funktionsperiode am 28. 2. 2021  assoz. Prof. Dr. Maria-
Pia Andreatta zur  Leiterin und Univ.-Prof. Dr. Wilfried Klaas Smidt zum  stellvertretenden 
Leiter  des Instituts für Psychosoziale Intervention und Kommunikationsforschung bestellt. 

 
 

2. Das Rektorat der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck hat gemäß § 20 Abs 5 des 
Universitätsgesetzes 2002 in Verbindung mit § 8 Abs. 2 des  Organisationsplans mit Beginn 
am 1. 11. 2019  bis zum Ende der Funktionsperiode am 28. 2. 2021  Univ.-Prof. Dipl.-Kfm. 
Dr. Steffen Zimmermann  zum  Leiter des Instituts für Wirtschaftsinformatik, 
Produktionswirtschaft und Logistik bestellt. 

 
 

 

Für das Rektorat:  

Univ.-Prof. i.R. Dr. Dr. h.c. mult. Tilmann Märk 
R e k t o r

58. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Bibelwissenschaften und Historische Theologie hat 
Dr. Mira Stare bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 
Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen Projektes "Bibelwissenschaftliche 
Literaturdokumentation Innsbruck (BILDI) " notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht 
haftet die Bevollmächtigte persönlich. 
        

Ao. Univ.-Prof. Dr. Josef Quitterer 

Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät  

59. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Zivilrecht hat Univ.-Prof. Mag. Dr. Michael Ganner 
bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 
verantwortlich übertragenen Projektes "Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in 
Österreich und Deutschland" notwendig sind.  
Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Andreas Schwartze 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Zivilrecht  



- 49 - 

60. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Politikwissenschaft hat Univ.-Prof. Dipl.-Pol. Dr. 
Andreas Peter Maurer bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die 
zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Framework contract with the 
European Parliament / INTA" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 
Bevollmächtigte persönlich. 
        

assoz. Prof. Mag. Dr. Martin Senn 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Politikwissenschaft  

61. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Organisation und Lernen hat Univ.-Prof. Dr. Julia 
Brandl bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des 
ihr verantwortlich übertragenen Projektes "Digitaler Stereotypen-Decoder" notwendig sind. Für eine 
Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Annette Ostendorf 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Organisation und Lernen  

62. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Alte Geschichte und Altorientalistik hat Jakob 
Heinrich Christian Riemenschneider bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 
bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Narratology for 
Late Antiquity and the Early Middle Ages" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht 
haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Robert Rollinger 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Alte Geschichte und Altorientalistik  

      
      
      

63. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Mathematik hat Dipl.-Ing. Tobias Josef Hell bis auf 
Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 
verantwortlich übertragenen Projektes "Digital Pro Bootcamp Data Science Tirol" notwendig sind. 
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Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Alexander Ostermann 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Mathematik  

64. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Theoretische Physik hat assoz. Prof. Mag. Dr. 
Barbara Kraus bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 
Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen Projektes "5th Seefeld Workshop on Quantum 
Information" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte 
persönlich. 
        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Helmut Ritsch 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Theoretische Physik  

65. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Atmosphären- und Kryosphärenwissenschaften hat 
Mag. Stephan Galos bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 
Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Ein interregionales 
Gletschermonitoringkonzept für die Region Südtirol-Tirol" notwendig sind. Für eine Überschreitung 
der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Mathias Rotach 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Atmosphären- und Kryosphärenwissenschaften  

66. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Atmosphären- und Kryosphärenwissenschaften hat 
Dr. Fabien Maussion bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die 
zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Randolph Glacier Inventory" 
notwendig sind.  
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Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Mathias Rotach 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Atmosphären- und Kryosphärenwissenschaften  

67. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Geographie hat o. Univ.-Prof. Dr. Johann Stötter bis 
auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 
verantwortlich übertragenen Projektes "Understanding and empowering spillover behaviour for low 
carbon consumption among young Austrians" notwendig sind. Für eine Überschreitung der 
Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Martin Coy 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Geographie  

68. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

 
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Botanik hat ao. Univ.-Prof. Dr. Jean Nicolas Haas 
bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 
verantwortlich übertragenen Projektes "Lötschental Wallis" notwendig sind. Für eine 
Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Ilse Kranner 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Botanik  

69. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Mikrobiologie hat Univ.-Prof. Mag. Dr. Paul Illmer bis 
auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 
verantwortlich übertragenen Projektes "Biological Degradation of Organic Substances" notwendig 
sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Heribert Insam 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Mikrobiologie  

      
      
      



- 52 - 

70. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Ökologie hat ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Leopold 
Füreder bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung 
des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Artenschutz und Umweltbildung am Inn von der 
Quelle bis zur Mündung" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 
Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Ruben Sommaruga 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Ökologie  

71. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee hat Dr. Dunja 
Lamatsch bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung 
des ihr verantwortlich übertragenen Projektes "Bioinformatics Centre Hradec Kralove" notwendig 
sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 
        

assoz. Prof. Dipl.-Biol. Dr. Martin Hahn 

Leiter der Organisationseinheit Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee  

72. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Grundlagen der Technischen Wissenschaften hat 
Ass.-Prof. Dr. Thomas Weinold bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 
bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes 
"Routinevermessungen" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 
Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Christoph Adam 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Grundlagen der Technischen Wissenschaften  

73. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur hat Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Robert 
Hofmann bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung 
des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Modellversuche zur Untersuchung von gravitativen 
Massenbewegungen" notwendig sind.  
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Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Rauch 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur  

74. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften hat assoz. 
Prof. Dipl.-Ing. Dr. Anton Kraler bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 
bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes 
"Bewusstseinsbildung sowie Abbau von Vorurteilen und Barrieren für einen erhöhten Einsatz von 
Holz bei großvolumigen Bauten" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 
Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Streicher 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften  

75. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG, Abschluss von Rechtsgeschäften 
im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Experimentelle Architektur hat Dipl.-Ing. Volker 
Ulrich Flamm bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 
Erfüllung der ihm verantwortlich übertragenen Projekte "KAR: hochalpiner Klimaraum", 
"Realisierung eines experimentellen Architekturprojektes für eine elementarpädagogische 
Bildungseinrichtung im Freiland der Marktgemeinde Nenzing in Vorarlberg." notwendig sind. Für 
eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Marjan Colletti 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Experimentelle Architektur  

76. Erteilung der Lehrbefugnis 

 
Das Rektorat der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck hat Ass.-Prof. Dr. Petra Missomelius, 
M.A. gemäß § 103 des Universitätsgesetzes 2002 die Lehrbefugnis für das Fach 
„Medienwissenschaft“ erteilt. 
 

 

Für das Rektorat: 

Univ.-Prof. i.R. Dr. Dr. h.c. mult. Tilmann Märk 

Rektor
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77. Ausschreibung: Doktoratsstipendium aus der Nachwuchsförderung der 
Universität Innsbruck 3. Tranche 2019 

 

Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ist – in Übereinstimmung mit Bestrebungen 

der österreichischen und europäischen Wissenschafts- und Bildungspolitik – ein zentraler Zielpunkt 

der Universität Innsbruck. Auf dem Weg zur Wissensgesellschaft sollen optimale Bedingungen zur 

Förderung junger Menschen geschaffen werden, damit es für die besten Köpfe nach wie vor 

attraktiv ist, eine Karriere als Wissenschaftler/in zu wählen. Aus diesem Grund wurde bereits 2005 

ein Nachwuchsförderprogramm geschaffen, das auch 2019 Mittel für Doktoratsstipendien zur 

Verfügung stellt. 

 
Um junge Nachwuchswissenschaftlerinnen besonders zu fördern, werden mindestens 50 Prozent 
des zur Verfügung gestellten Betrages an Frauen vergeben. Daher werden Frauen besonders zur 
Bewerbung aufgefordert.  
 
Anträge, die in das Schwerpunktsystem (Forschungsschwerpunkte, -plattformen und –zentren) 
und/oder DoktorandInnenkollegs der Universität Innsbruck eingebettet sind sowie 
Antragsteller/innen, die an Projektanträgen (mit)arbeiten, werden bei gleicher wissenschaftlicher 
Qualität vorrangig behandelt. 
 
Vergabebedingungen und Bewerbungsunterlagen: 
 

(1) Bewerbungsberechtigt sind Doktoratsstudierende, die an der Universität Innsbruck als 
ordentliche Hörer/innen eingeschrieben und zur Fortsetzung gemeldet sind. 

(2) Antragsteller/innen müssen einen ausgezeichneten Studienerfolg (hervorragender 
Notendurchschnitt + Normalstudiendauer) nachweisen. 

(3) Die monatliche Beihilfe beträgt € 910,-. Das Stipendium wird für 12 Monate bewilligt, wobei 
eine Zwischenbegutachtung nach 6 Monaten vorgesehen ist. 

Dieses 12-monatige Stipendium soll als Anschubfinanzierung für Doktorats-studierende 
dienen. Junge Wissenschaftler/innen sollen darin unterstützt werden, auf Basis ihrer 
Dissertationen Projektanträge auszuarbeiten und einzureichen oder an Projektanträgen 
ihrer jeweiligen wissenschaftlichen Einheit mitzuarbeiten (wie DOC-Anträge bei der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, FWF-Anträge o.ä.). Nur in 
Ausnahmefällen (wie bei Überbrückungsfinanzierungen vor Projektentscheidungen oder 
Projektanstellungen oder bei kurz bevorstehendem Dissertationsabschluss) kann eine 
weitere Verlängerung gewährt werden. Für weiterführende Verlängerungen müssen 
wissenschaftliche Leistungen (Vorträge, Publikationen, Posterpräsentationen etc.) 
nachgewiesen werden. 

(4) Während der Bezugsdauer dieses Stipendiums ist keine Beschäftigung an der 
Universität Innsbruck zulässig. Sonstige Einkünfte müssen bekannt gegeben werden, 
da durch diese die Stipendiensumme reduziert wird. I.A. werden 50% der zusätzlichen 
Einnahmen von der Stipendiensumme abgezogen. Beschäftigungen mit einem 
Beschäftigungsausmaß von mehr als 20 Wochenstunden sind unzulässig und führen zur 
sofortigen Einstellung der Beihilfe.  
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Stipendienbezüge, Studienbeihilfen und sonstige finanzielle Unterstützungen (z.B. 
Arbeitslosengeld, Pension etc.) müssen angegeben werden. Auch dadurch reduziert  sich 
die monatliche Beihilfe der Universität Innsbruck. 

(5) Sollten Sie im Rahmen des durch dieses Stipendium geförderten Studiums eine 
wissenschaftliche Arbeit veröffentlichen, ist bei allen Publikationen, einschließlich der 
Dissertation, auf das von der Universität Innsbruck, Vizerektorat für Forschung, gewährte 
Stipendium hinzuweisen. In einer Affiliation ist die Universität Innsbruck anzugeben. 

(6) Einzureichende Unterlagen:  

 Beschreibung des geplanten Dissertationsprojekts: Einleitung/These, Stand der 
Forschung (Bezug zur einschlägigen internationalen wissenschaftlichen 
Landschaft), Projektziele/Hypothesen (innovative Aspekte, präzise, klar definiert), 
Erschließung wissenschaftlichen Neulands/Bedeutung der zu erwartenden 
Fortschritte, Methodik, Arbeits- und Zeitplanung, Kooperationen (national und 
international), Verzeichnis der projektrelevanten Literatur; Gesamtlänge 8 – 12 
Seiten. Zu beachten ist, dass der Projektantrag neben den objektiven 
Erfordernissen einer sehr guten Diplomarbeitsnote sowie eines sehr guten 
Notendurchschnittes ein Entscheidungskriterium ist.  

 Abstract (ca. ½ Seite, deutsche Version) 

 Empfehlungsschreiben der/s Dissertationsbetreuers/in 

 Lebenslauf (deutsche Version!) und Publikationsliste 

 Diplomarbeits- oder Masterarbeitsgutachten (falls vorhanden) 

 Sponsionsbescheid 

 Zeugnisse (Diplom-/Bachelor-/Masterzeugnisse) sämtlicher Studien 

 Studienblatt und Studienzeitbestätigung 

 unterfertigte Dissertationsvereinbarung (Anmeldung der Dissertation) 

(7) Sämtliche Unterlagen müssen vor Abgabe des Antrags von der/dem zuständigen 
Projektdatenbankbeauftragten in die Projektdatenbank (PDB) geladen werden. Bitte 
Lebenslauf und Abstract unbedingt als Worddokumente in die PDB laden. 

(8) Bankdaten (IBAN und BIC-Code) 

 
 
Die für dieses Stipendium vorgesehenen Voraussetzungen müssen bei Einreichung 
vorliegen. 
 
ANSUCHEN sind unter Verwendung des im Internet unter  
 
https://www.uibk.ac.at/ffq/forschungsfoerderung/2019/dok-stips-3.tranche/ausschreibung.html  

https://www.uibk.ac.at/ffq/forschungsfoerderung/2019/dok-stips-3.tranche/ausschreibung.html
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erhältlichen Antragsformulars mit allen erforderlichen Unterlagen bis spätestens 
 

Mittwoch, den 11. Dezember 2019 

 

durch den zuständigen Projektdatenbankbeauftragten des Instituts, dem der/die 

Dissertationsbetreuer/in angehört, in die Projektdatenbank einzutragen. 

 

Bitte schicken Sie als Anmeldung zum Doktoratsstipendium bis spätestens 11. Dezember 2019 

ein E-Mail mit der PROJEKTDATENBANKNUMMER an forschungsfoerderung@uibk.ac.at. 

 

 

Univ.-Prof. Dr. Ulrike Tanzer 

Vizerektorin für Forschung

78. Ausschreibung: Forschungsförderungsmittel aus der  Nachwuchsförderung 
2019 der Universität Innsbruck 

 
I. 

Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ist ein zentrales Ziel der Universität Innsbruck. 

Aufbauend auf exzellente Doktoratsprogramme sollen Forscher/innen, die sich für eine 

Universitätslaufbahn an der Universität Innsbruck entschlossen haben, entsprechende 

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Forschungskarriere vorfinden. 

Dazu gehören sowohl strukturelle als auch inhaltliche Anreize. Als forschungsorientierte Universität 

stellt die Universität Innsbruck 2019 einen Betrag von € 300.000 an Forschungsfördermitteln zur 

Verfügung.  

Um Nachwuchswissenschaftlerinnen zu fördern, werden mindestens 50 Prozent des zur Verfügung 

gestellten Betrages an Frauen vergeben. Daher werden Frauen besonders zur Bewerbung 

aufgefordert. 

Gefördert werden künftige Forschungsprojekte aus allen Fachgebieten. Die beantragte 

Fördersumme pro Projekt sollte € 30.000 nicht überschreiten. Antragsberechtigt sind junge 

Wissenschaftler/innen, die für die beantragte Projektdauer ein Anstellungsverhältnis an der 

Universität Innsbruck haben. Bevorzugt werden promovierte Nachwuchswissenschaftler/innen, 

die eine Habilitation anstreben. 

Diese Förderung ist als Anschubfinanzierung für die wissenschaftliche Laufbahn gedacht und wird 

aus diesem Grunde pro Antragsteller/in nur einmalig zugesprochen. Die in diesem Projekt 

gewonnenen Ergebnisse und Erfahrungen sollen zu einem erfolgreichen Forschungsantrag bei 

Förderstellen wie FWF, ÖNB, FFG oder EU führen. 
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II. 
ANTRÄGE sind unter Verwendung des im Internet unter der Adresse 
https://www.uibk.ac.at/ffq/forschungsfoerderung/2019/nwf/ausschreibung.html  
erhältlichen Antragsformulars einzubringen. 
 

III. 
Die Zuweisung einer Förderung ist mit folgenden Verpflichtungen verbunden: 
 
(1) Beginn des geförderten Projektes innerhalb von 3 Monaten nach Mittelzuweisung 

– maximale Laufzeit 24 Monate. 
 
(2) Endabrechnung und Endbericht sind bei Projektende (spätestens 24 Monate nach 

Bewilligung) an die Vizerektorin für Forschung (forschungsfoerderung@uibk.ac.at) 
zu richten 

 
(3) Nach Projektabschluss Übertragung der Sachmittel, die mit dem gewährten 

Förderungsbetrag angekauft wurden (Geräte etc.), in das Eigentum der 
Universität Innsbruck – hierfür muss eine Meldung als Fremdinventar mit dem 
Anlagenerfassungsblatt binnen 1 Monat nach Projektabschluss erfolgen 

 
(4) Aus dem gewährten Förderungsbetrag sind nur Ausgaben zu tätigen, die den 

gesetzlichen Bestimmungen über die Verwendung von Universitätsmitteln folgen, 
wobei auf die Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie die Übereinstimmung 
dieser Ausgaben mit bestehenden Vorschriften, insbesondere mit Vorschriften 
abgaben-rechtlicher Art, zu achten ist 

 
(5) Der/Die Antragssteller/in verpflichtet sich, bei Publikationen, die aus dem Projekt 

hervorgehen, die Förderung durch die Universität Innsbruck entsprechend zu 
erwähnen. 

 
Bei Nichteinhaltung dieser Auflagen ist der gewährte Förderbetrag rückzuerstatten. 
 
ANSUCHEN sind bis spätestens 
 

Freitag, den 29. November 2019 

 

durch die/den zuständige/n Projektdatenbankbeauftragte/n des jeweiligen Instituts in die 

Projektdatenbank einzutragen und sämtliche Antragsunterlagen inkl. Formular sind in die Datenbank 

zu laden. 

 

Bitte schicken Sie als offizielle Anmeldung Ihres Projektantrags bis spätestens 29. November 

2019 ein E-Mail mit der PROJEKTDATENBANKNUMMER an forschungsfoerderung@uibk.ac.at. 

 

Univ.-Prof. Dr. Ulrike Tanzer 

Vizerektorin für Forschung

 
 
 

https://www.uibk.ac.at/ffq/forschungsfoerderung/2019/nwf/ausschreibung.html
mailto:forschungsfoerderung@uibk.ac.at
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79. Ausschreibung von Druckkostenzuschüssen 2019 (2. Tranche) für 
NachwuchswissenschaftlerInnen der Universität Innsbruck 

 
 
Das Vizerektorat für Forschung stellt aus dem LFUI Nachwuchsförderungsprogramm im Herbst 
2019 Druckkostenzuschüsse in Höhe von insgesamt € 10.000,- für die Veröffentlichung von 
Dissertationen aller Wissenschaftsdisziplinen zur Verfügung, die an der Universität Innsbruck 
erarbeitet wurden. 
 
Gefördert wird die verlagsmäßige Drucklegung von aktuellen und ausgezeichneten 
Dissertationen (siehe auch die Möglichkeit der Drucklegung beim Universitätsverlag 
 iup: http://www.uibk.ac.at/iup/service.html). Bei der Drucklegung von Habilitationen wird davon 
ausgegangen, dass die verlagsmäßige Drucklegung über den FWF gefördert wird  
(siehe dazu: http://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/selbststaendige-
publikationen/ ).  
 
ANSUCHEN sind unter Verwendung des im Internet unter 
https://www.uibk.ac.at/ffq/forschungsfoerderung/2019/diss-druckkosten_19_2/ausschreibung.html 
erhältlichen Antragsformulars mit allen erforderlichen Unterlagen bis spätestens 
 

Mittwoch, den 27. November 2019 

 

durch den zuständigen Projektdatenbankbeauftragten des Instituts, dem der/die 
Dissertationsbetreuer/in angehört, in die Projektdatenbank einzutragen. 
 
Bitte schicken Sie als Anmeldung zum Förderprogramm bis spätestens 27. November 2019 ein 
E-Mail mit der PROJEKTDATENBANKNUMMER an forschungsfoerderung@uibk.ac.at. 
 

 

Univ.-Prof. Dr. Ulrike Tanzer 

Vizerektorin für Forschung 

80. Verlautbarung der Auflassung des Universitätslehrgangs Marketing 

 
Gemäß § 37 Abs. 4 des Satzungsteils „Studienrechtliche Bestimmungen“, (wiederverlautbart im 
Mitteilungsblatt vom 03.02.2006, 16. Stück, Nr. 90, zuletzt geändert im Mitteilungsblatt vom 
01.07.2015, 78. Stück, Nr. 511), wird der Universitätslehrgang Marketing aufgelassen. 
 

Für das Rektorat: 

Univ.-Prof. Dr. Bernhard Fügenschuh 

Vizerektor für Lehre und Studierende 

 
 

http://www.uibk.ac.at/iup/service.html
http://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/selbststaendige-publikationen/
http://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/selbststaendige-publikationen/
https://www.uibk.ac.at/ffq/forschungsfoerderung/2019/diss-druckkosten_19_2/ausschreibung.html
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81. Verlautbarung der Auflassung des Universitätslehrgangs Controlling 

 
Gemäß § 37 Abs. 4 des Satzungsteils „Studienrechtliche Bestimmungen“, (wiederverlautbart im 
Mitteilungsblatt vom 03.02.2006, 16. Stück, Nr. 90, zuletzt geändert im Mitteilungsblatt vom 
01.07.2015, 78. Stück, Nr. 511), wird der Universitätslehrgang Controlling aufgelassen. 
 

Für das Rektorat: 

Univ.-Prof. Dr. Bernhard Fügenschuh 

Vizerektor für Lehre und Studierende

82. Ausschreibung der Stelle einer/eines Universitätsprofessorin/ 
Universitätsprofessors für Allgemeine Psychologie  

 
Am Institut für Psychologie der Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaft der Leopold-
Franzens-Universität Innsbruck ist die Stelle einer/eines 
 

UNIVERSITÄTSPROFESSORIN/UNIVERSITÄTSPROFESSORS 
FÜR 

Allgemeine Psychologie 
 
gemäß § 98 UG 2002 zu besetzen. Das privatrechtliche Arbeitsverhältnis auf Basis des 
Angestelltengesetzes mit der Universität wird unbefristet abgeschlossen. Das 
Beschäftigungsausmaß beträgt 100%. 
 
 
AUFGABEN 
 
Vertretung des Faches Allgemeine Psychologie in Forschung und Lehre.  
 
Die Professur soll die Allgemeine Psychologie im Themenfeld Motivation, Volition und Emotion mit 
verhaltensregulatorischer Ausrichtung in Forschung und Lehre stärken. Es wird erwartet, dass die 
neue Professur sich durch exzellente Fach- und Methodenexpertise auszeichnet. Eine 
Unterstützung in diesen Themenbereichen des aufzubauenden interdisziplinären 
Forschungszentrum ‚Gesundheit und Prävention über die Lebensspanne‘ ist erwünscht. Es sollten 
Synergieeffekte und neue Kooperationsmöglichkeiten mit den verschiedenen Fachbereichen des 
Instituts für Psychologie sowie innerhalb der Fakultät entstehen. 
 
In der Lehre ist im Wesentlichen die Allgemeine Psychologie auf allen Ausbildungsstufen (Bachelor, 
Master und PhD) zu vertreten. Lehrangebote sollten insbesondere die Themengebiete Motivation, 
Volition und Emotion umfassen. 
 
Die Mitarbeit in der akademischen Selbstverwaltung gilt als selbstverständlich. 
 
 
ANSTELLUNGSERFORDERNISSE 
 
a) eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene inländische oder gleichwertige 

ausländische Hochschulbildung (Psychologie); 
b) einschlägige Lehrbefugnis (Habilitation) oder gleichzuhaltende Eignung; 
c) einschlägige Publikationen in hochangesehenen internationalen, referierten Fachzeitschriften;  
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d) moderne Fach- und Methodenexpertise im Themenbereich Motivation, Volition, Emotion; 
e) Einbindung in die internationale Forschung; 
f) facheinschlägige Auslandserfahrung; 
g) ausgeprägte didaktische Fähigkeiten; 
h) Erfahrung in der Einwerbung von Forschungsmitteln; 
i) Qualifikation zur Führungskraft. 
 
 
Bewerbungen müssen bis spätestens 
 

18.12.2019  

 
an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Fakultäten Servicestelle, Standort Innrain 52f, A-
6020 Innsbruck (fss-innrain52f@uibk.ac.at) eingelangt sein. 
 
Die Ausschreibung richtet sich vor allem an Forscherinnen und Forscher in ihrem frühen 
Karrierestadium. 
 
Die Leopold-Franzens-Universität Innsbruck strebt eine Erhöhung des Frauenanteiles an und lädt 
deshalb qualifizierte Frauen zur Bewerbung ein. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig 
aufgenommen. 
 
Für diese Position ist eine Einreihung in die Verwendungsgruppe A1 des Kollektivvertrages für 
Arbeitnehmer/innen der Universitäten und ein Mindestentgelt von € 5.130,20/Monat (14 mal) 
vorgesehen. Ein in Abhängigkeit von Qualifikation und Erfahrung höheres Entgelt und die 
Ausstattung der Professur sind Gegenstand von Berufungsverhandlungen. Darüber hinaus bietet 
die Universität zahlreiche attraktive Zusatzleistungen 
(http://www.uibk.ac.at/universitaet/zusatzleistungen/). 
 
Die Bewerbungsunterlagen sollen jedenfalls enthalten: Lebenslauf mit einer Beschreibung des 
wissenschaftlichen und beruflichen Werdeganges, Liste der wissenschaftlichen Veröffentlichungen 
(bibliometrische Daten), der Vorträge sowie der sonstigen wissenschaftlichen Arbeiten und Projekte, 
Beschreibung abgeschlossener, laufender und geplanter Forschungstätigkeiten, ein Lehrekonzept 
und die fünf wichtigsten Arbeiten. Die Bewerbungsunterlagen sind jedenfalls digital (CD, E-Mail 
usw.) beizubringen. Die Papierform ist optional. 
 
Laufende Informationen über den Stand des Verfahrens finden Sie unter: 
http://www.uibk.ac.at/fakultaeten-
servicestelle/standorte/innrain52f/berufungen_habilitationen/berufungen_index_2010.html 
 
 

Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Tilmann Märk 

R e k t o r

mailto:fss-innrain52f@uibk.ac.at
http://www.uibk.ac.at/universitaet/zusatzleistungen/
http://www.uibk.ac.at/fakultaeten-servicestelle/standorte/innrain52f/berufungen_habilitationen/berufungen_index_2010.html
http://www.uibk.ac.at/fakultaeten-servicestelle/standorte/innrain52f/berufungen_habilitationen/berufungen_index_2010.html
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83. Ausschreibung der Stelle einer/eines 
Universitätsprofessorin/Universitätsprofessors für Sozialwissenschaftliche 
Theorien der Geschlechterverhältnisse 

 

 
An der interfakultären Forschungsplattform Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung 
Innsbruck/Center for Gender Studies Innsbruck (CGI) der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck 
ist die Stelle einer/eines 

 
UNIVERSITÄTSPROFESSORIN/UNIVERSITÄTSPROFESSORS 

für 

Sozialwissenschaftliche Theorien der Geschlechterverhältnisse 

 
gemäß § 98 UG 2002 zu besetzen. Das privatrechtliche Arbeitsverhältnis auf Basis des 
Angestelltengesetzes mit der Universität wird unbefristet abgeschlossen. Das 
Beschäftigungsausmaß beträgt 100%. 
 
 

AUFGABEN 

Die Professur soll das Fachgebiet Sozialwissenschaftliche Theorien der Geschlechterverhältnisse in 
Forschung und Lehre vertreten. Erwartete Forschungsschwerpunkte sind kritische Frauen- und 
Geschlechterforschung aus der Perspektive theoriegeleiteter Sozialforschung. Mögliche 
Spezialisierungen sind: Feministische Sozialforschung, Organisationen und Institutionen, 
Sorgeverhältnisse (Care) und Arbeitsteilung, Politische Systeme und Prozesse, Soziale und 
ökonomische Ungleichheiten, Macht und Herrschaft, Diversität, Intersektionalität und Inklusion, 
postkoloniale Konstellationen. 

Die Professorin/der Professor soll international anschlussfähig, konzeptionell und empirisch im 
Bereich der Sozialwissenschaftlichen Theorien der Geschlechterverhältnisse arbeiten. 

Publikationstätigkeit in hochwertigen internationalen Fachzeitschriften und Kooperation mit 
internationalen Forschungs- und/oder Projektpartner/innen werden ebenso erwartet wie die 
Einwerbung von Drittmitteln. 

Der Schwerpunkt in der Lehre liegt auf dem Interfakultären Masterstudium Gender, Kultur und 
Sozialer Wandel sowie der Beteiligung am Doktoratskolleg Geschlecht und 
Geschlechterverhältnisse in Transformation: Räume – Relationen – Repräsentationen. Darüber 
hinaus soll sich die Professorin/der Professor an einschlägigen Lehrveranstaltungen in anderen 
Bachelor-, Master- und PhD-Programmen beteiligen. Auch Lehre in der universitären Weiterbildung 
ist erwünscht. 

Die Professorin/der Professor soll sich am Aus- und Umbau sowie der strategischen 
Weiterentwicklung der interfakultären Forschungsplattform Center Interdisziplinäre 
Geschlechterforschung Innsbruck/Center for Gender Studies Innsbruck (CGI) sowie an der 
akademischen Selbstverwaltung beteiligen. 
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ANSTELLUNGSERFORDERNISSE 

a) eine der Verwendung entsprechende abgeschlossene inländische oder gleichwertige 
ausländische Hochschulausbildung; 

b) einschlägige Lehrbefugnis (Habilitation) oder gleichzuhaltende Eignung; 

c) Publikationen in führenden internationalen referierten Fachzeitschriften; 

d) Einbindung in die internationale Forschung;  

e) facheinschlägige Auslandserfahrung; 

f) sprachliche Kompetenzen im Deutschen mindestens auf B2-Niveau (ab Dienstantritt); 

g) sprachliche Kompetenzen im Englischen mindestens auf B2-Niveau (ab Dienstantritt); 

h) Erfahrung in der Einwerbung von Forschungsmitteln; 

i) ausgeprägte didaktische Fähigkeiten; 

j) Fähigkeit zur Führung von Teams im Bereich der Forschung und Lehre. 
 
 
Bewerbungen müssen bis spätestens 

18. Dezember 2019 

an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Fakultäten Servicestelle, Standort Innrain 52f, A-
6020 Innsbruck (fss-innrain52f@uibk.ac.at) eingelangt sein. 
 
Die Leopold-Franzens-Universität Innsbruck strebt eine Erhöhung des Frauenanteiles an und lädt 
deshalb qualifizierte Frauen zur Bewerbung ein. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig 
aufgenommen. 
 
Für diese Position ist eine Einreihung in die Verwendungsgruppe A1 des Kollektivvertrages für 
ArbeitnehmerInnen der Universitäten und ein Mindestentgelt von € 5.130,20/Monat (14 mal) 
vorgesehen. Ein in Abhängigkeit von Qualifikation und Erfahrung höheres Entgelt und die 
Ausstattung der Professur sind Gegenstand von Berufungsverhandlungen. Darüber hinaus bietet 
die Universität zahlreiche attraktive Zusatzleistungen 
(http://www.uibk.ac.at/universitaet/zusatzleistungen/). 
 
Die Bewerbungsunterlagen sollen jedenfalls enthalten: Lebenslauf mit einer Beschreibung des 
wissenschaftlichen und beruflichen Werdeganges, Liste der wissenschaftlichen Veröffentlichungen, 
der Vorträge sowie der sonstigen wissenschaftlichen Arbeiten und Projekte, Beschreibung 
abgeschlossener, laufender und geplanter Forschungstätigkeiten und die fünf wichtigsten Arbeiten. 
Die Bewerbungsunterlagen sind jedenfalls digital (CD, E-Mail usw.) beizubringen. Die Papierform ist 
optional. 
 
Laufende Informationen über den Stand des Verfahrens finden Sie unter: 
http://www.uibk.ac.at/fakultaeten-
servicestelle/standorte/innrain52f/berufungen_habilitationen/berufungen_index_2010.html 
 
 

Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Tilmann Märk 

R e k t o r 

 

mailto:fss-innrain52f@uibk.ac.at
http://www.uibk.ac.at/universitaet/zusatzleistungen/
http://www.uibk.ac.at/fakultaeten-servicestelle/standorte/innrain52f/berufungen_habilitationen/berufungen_index_2010.html
http://www.uibk.ac.at/fakultaeten-servicestelle/standorte/innrain52f/berufungen_habilitationen/berufungen_index_2010.html
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84. Hinweis zur Ausschreibung von Stellen des wissenschaftlichen und 
künstlerischen Universitätspersonals sowie von Stellen des allgemeinen 
Universitätspersonals 

 
Die Ausschreibung von Stellen der Universität Innsbruck erfolgt nicht mehr über diesen Teil des 
Mitteilungsblatts, sondern kann im Karriereportal der Universität Innsbruck jeweils unter der 
betreffenden Stellenbezeichnung (Chiffre) abgerufen werden: 
http://orawww.uibk.ac.at/public_prod/owa/karriereportal.home  
 

Für die Redaktion: 

 

http://orawww.uibk.ac.at/public_prod/owa/karriereportal.home

